
- zum Verbleib beim Mitglied -

Schul- und Gebührenordnung der Musikschule Aarbergen e.V.
65326 Aarbergen-Michelbach, Kirchstraße  2a  (Tel. 06120 - 92 570)

2.Vorsitzende: Susanne Bach-Metz Tel. (06120) 3029 - Schulleiter: Martin Reuß Tel. (06120) 92 570  oder  0178 – 43 53 222
Kassiererin:  Melita Schmidt - Tel. (06120) 31 32 – Fax: 900 354 - E-Mail: MM.Schmidt@arcormail.de

1. Die Schulordnung regelt die Unterrichtsorganisation der Musikschule Aarbergen e.V.
2. Die Ferien- und Feiertagsordnung der öffentlichen Schulen in Hessen gilt  auch für die Musikschule Aar-

bergen e.V.  Der Unterricht findet  in der Regel zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr statt. Die musikalische 
Früherziehung (MFE) wird meist in den jeweiligen Kindergärten angeboten.

3. Die Anmeldung  zum Musikunterricht erfolgt schriftlich durch einen Erziehungsberechtigten bei der Mu-
sikschule Aarbergen e.V., 65326 Aarbergen, Kirchstraße  2a. 

3.1 Abmeldungen bzw. Kündigungen des Musikunterrichtes können jedoch nur schriftlich mit 
4-wöchiger Frist zum Quartalsende  erfolgen (siehe auch Ziffer 10).

3.2 Abmeldungen  bzw. Kündigungen der MFE können ebenso nur schriftlich mit 4-wöchiger Frist, je-
doch zum Monatsende, erfolgen (siehe auch Ziffer 10).

3.3 Ummeldungen sind mit 4-wöchiger Frist zum Quartalsende möglich.
4. Die Schüler werden angehalten, den Unterricht pünktlich und regelmäßig zu besuchen. Verhinderungen 

sind den Lehrenden oder der Musikschule mitzuteilen und entbinden nicht von der Zahlungsverpflich-
tung.  Fehlt ein Schüler -aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund, -z.B. Krankheit-, so wird auf 
schriftlichen Antrag das gezahlte Unterrichtsgeld verrechnet. Das Fehlen muss zusammenhängend 
mindestens 4 Wochen betragen.

.1 Sind die Lehrenden gezwungen aus persönlichen Gründen eine Unterrichtsstunde zu verlegen oder aus-
fallen zu lassen, so sind sie verpflichtet, die Erziehungsberechtigten ihrer Schüler zu informieren.

.2 Bei lehrerbedingtem Unterichtsausfall von mehr als 1 Unterrichtseinheit/Quartal wird dieser nachgeholt.
5. Das Unterrichtsgeld ist  in 12 gleichbleibenden Monatsraten zu zahlen und wird durch Lastschrifteinzug 

am 15. des laufenden Monats von Ihrem Konto abgebucht. Bei Zahlungsverzug bleibt der Ausschluss 
vorbehalten.

6. Ab 01.01.2010 gelten die folgenden monatlichen Unterrichtsgebühren:    €

 Einzelunterricht        (45 Min.) 65,00
 1/2 Stunde Einzelunterricht      (30 Min.) 47,00
 Zweiergruppe       (45 Min.) 35,00
 Dreiergruppe       (45 Min.) 28,00
 Vierer-,Fünfer- und Sechsergruppe     (45 Min.) 24,00
 Vierer-,Fünfer- und Sechsergruppe     (60 Min.) 32,00
 musik. Früherziehung mit Mitgliedschaft*    (45 Min.) 16,50

musik. Früherziehung ohne Mitgliedschaft*    (45 Min.) 18,50
Schnupperkurs*        (45 Min.) 28,50
Rhythmikgruppe*       (45 Min.) 11,00
Musikschul-Orchester ohne zusätzlichem Hauptfachunterricht* 14-tg.  (90 Min.)  19,50
Musikschul-Orchester mit zusätzlichem Hauptfachunterricht*    14-tg.  (90 Min.)  02,00

Unsere Gebühren werden jährlich überprüft und entsprechend den uns entstandenen Kosten 
jeweils angepasst.

Bei den monatlichen Unterrichtsgebühren werden 38 Unterrichtsstunden pro Jahr zugrunde gelegt.
6.1 Außerdem wird eine einmalige Aufnahmegebühr pro Familie von 15,00 € fällig,  die mit der ersten Ab-

buchung eingezogen wird.
6.2 Für das zweite und jedes weitere Kind wird bei Instrumentalunterricht ein Geschwisterbonus von 10 % 

auf  das Unterrichtsgeld gewährt. Dies gilt nicht für die o. g. Gruppen*. Ebenso wird ein Mehrinstrumen-
tenbonus gewährt.

7. Die Eltern beschaffen im Einvernehmen mit dem Lehrenden die zum Unterricht notwendigen Lehrmittel 
(Instrumente, Noten etc.).

8. Die Musikschule kann gegen Gebühr Instrumente ausleihen. Für Beschädigungen an geliehenen In-
strumenten haften die Erziehungsberechtigten.

9. Mindestens ein gesetzlicher Vertreter eines Schülers muss Mitglied der Musikschule werden. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 2,00 €/Mon.;  der gewünschte Betrag wird vom Mitglied auf  dem 
Anmeldeformular vermerkt. Der Jahresmitgliedsbeitrag wird am Anfang des Jahres bzw. zum Zeitpunkt 
des Unterrichtsbeginns eingezogen. Ausnahmen siehe unter 6.

10. Mit der Kündigung des Musikunterrichtes ist keine gleichzeitige Kündigung der Mitgliedschaft ver-
bunden. Diese kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden und muß spätestens 3 Mo-
nate vor Ablauf  des Kalenderjahres dem Vorstand schriftlich zugegangen sein (§5 Abs. 3 unserer Sat-
zung).

 65326 Aarbergen, Oktober 2009     Der Vorstand der Musikschule Aarbergen e.V.

MS/Schul- u.Gebührenordnung 10.09


